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Der Schuldner hat bei der Aufstellung des Vermögensverzeichnisses und Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung jedenfalls dann Angaben zu den Einkünften der 
Unterhaltsberechtigten zu machen, wenn in Betracht kommt, dass diese Personen bei der 
Berechnung des unpfändbaren Teils des Arbeitseinkommens ganz oder teilweise 
unberücksichtigt bleiben. Unterblieben diese Angaben, kann Nachbesserung verlangt 
werden.  
 

§§ 807, 850c Abs 4 ZPO 
 
hier:  
Beschluss des BGH vom 19.05.2004 – IXa ZB 297/03 –  
Aufhebung Beschluss des LG Halle vom 28.10.2003, 8 T 188/02  
 
Der BGH legt dar, es entspreche Sinn und Zweck des § 807 ZPO, dass der Schuldner dem 
Gläubiger die für erfolgreiche Vollstreckungsmaßnahmen nötigen Informationen verschaf-
fen müsse. Dazu gehöre auch das Einkommen der Unterhaltsberechtigten, da dieses nach 
§ 850c Abs 4 ZPO Auswirkungen auf die Pfändbarkeit von Forderungen des Schuldners 
habe. Demgemäß habe der Schuldner sich in geeigneten Fällen auch zu einem etwaigen 
Einkommen von angeführten Unterhaltsberechtigten zu erklären (die bloße Angabe des 
Schuldners, die Kinder würden in seinem Haushalt versorgt, genügt nicht). 
 
Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 19.05.2004 – IXa ZB 297/03 –  
wie folgt entschieden: 
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